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In den Po t sdamer Beschlüssen vom 2. August 1945 
haben die Besatzungsmächte den Grundsa tz der w i r t -
jjchaftlichen Dezentra l is ierung Deutschlands fest-" 
gelegt. Zur Ausführung dieses. Grundsatzes auf dem 
Gobiet des Kredi twesens hat die amer ikanische Mili-

. t ä r reg ie rung als ers ten Schrit t die Err ichtung se lb
s tändiger Landeszen t ra lbanken an Stelle der b i s 
her igen Reichsbankansta l ten in den drei L a n d e i n der 
amerikanischen Besät zungszone ver langt . Demgemäß 
wird gleichzeitig für die Lände r Bayern. Großhessen 
und Wür t t emberg -Baden das nachs tehende Gesetz 
ve rkünde t . 

I . R e c h t s l ' o r m . 

§ 1 
(1) Die 

L a n d e s %e n t r a l h a n k v o n B a y e r n 

ist eine jur is t ische Person des öffentlichen Rechts 
mi t dem Sitz in München. Sie ist berechtigt. Zweig
ans ta l t en im Gebiet des Landes Baye rn zu u n t e r 
ha l t en . 

(2) Über die Err ich tung von Zwelgartstal ten und 
übe r ihre Organisa t ion beschließt der Verwal tungs 
ra t . Der Beschluß bedarf der Zus t immung der B a n k 
aufsichtsbehörde. 

I L A u f g a b e n . 
8 2 

Vorbehal t l ich der künft igen einheitl ichen Ordnung 
d e r Notenausgabe für ganz Deutschland hat die 
Landeszen t ra lbank im R a h m e n ihres in Abschnitt VII 
<§§ 14 bis 19) nähe r bes t immten Geschäftskreise* die 
Aufgaben 

1 

2 

den Geldumlauf und die Kred i tversorgung zu 

regeln. 
die Zahlungsbereitschaft, de r Kredi t ins t i tu te zu 
siehe™ und die Reservehal tung fur die Einlagen 
bei Kred i t ins t i tu ten zu übernehmen . 

S .Kassengeschäf te des Staates und der übrigfen 
Körperschaften des öffentlichen Rechts^durchzu
führen und diesen Stellen kurzfrist ige Kredi te zu 
gewähren , soweit diese Aufgaben nicht von der 
Bayerischen S taa t sbank übe rnommen werden , 

4. den Überweisung*- und Scheckverkehr zu.pflegen 
und den Zah lungsverkehr mit anderen deutschen 
L ä n d e r n und nach Wiederhers te l lung de* Z a h 
lungsverkehrs mit dem Ausland diesen zu er 
leichtern, 

5. Wertpapiere zu v e r w a h r e n und zu ve rwal ten und 
den Wer tpap ie r -Überwe i sungsve rkeh r zu pflegen. 

I I I . O r g a n i s a t i o n , 
§ 3 

(1) Die Bank wird durch den Vors tand geleitet, de r 
a u s d e m Präs iden ten , se inem Ste l lver t re te r und de r 
erforderlichen Anrahl von Mitgliedern besteht. 

(2) Der Vors tand faßt seine Beschlüsse mit e in
facher Mehrheil der abgegebenen S t immen; bei 
St immengleichheit entscheidet die S t imme des P r ä 
sidenten. 

(3) Der Präs ident und sein Ste l lver t re ter werden 
auf Vorsehlag des Finanzminis ters vom Minis ter
präs identen, die übr igen Mitglieder des Vorstandes 
auf Vorschlag des Präs iden ten vom Verwal tungsra t 
e rnann t . 

(4) Die Amtsdauer der Vorstandsmitgl ieder beträgt 
fünf J a h r e . Eine wiederhol te Bestel lung ist zulässig. 
F ü r die ers ten fünf J a h r e des Bes tehens der L a n d e s 
zent ra lbank kann durch die Satzung für die Vor
s tandsmitgl ieder mit Ausnahme des Präs iden ten eine 
kürzere Amtsdauer festgelegt werden . 

(5) Aus wichtigen Gründen können auf Vorschlag 
der Bankaufs ichtsbehörde die Mitgl ieder des Vor
s tandes von der für ihre E rnennung zuständigen 
Stelle jederzeit abberufen werden. 

§ 4 
(1) Die Landeszen t ra lbank wird durch den Vor

s tand gerichtlich und außergericht l ich ver t re ten . 

(2) Erk lä rungen des Vors tands sind für die Landes -
zen t ra lbank verbindlich, wenn sie von zwei Vor
s tandsmitgl iedern abgegeben werden ; sie können 
auch von Bevollmächtigten abgesehen werden, die 
de r Vors tand best immt. 

(3) Die Vors tände der selbständigen Zweigans ta l ten 
ve r t r e t en die Landeszen t ra lbank inne rha lb des Ge
schäftsbereichs der von ihnen gelei teten Zweigans ta l t 
gerichtlich und außergerichtl ich. E rk l ä rungen der 
selbständigen Zweigansta l ten sind für die L a n d e s 
zen t ra lbank verbindlich, w e n n sie von zwei Vor-
s tandsbeainten dieser Zweigansta l ten oder ihren B e 
vollmächtigten abgegeben werden. 

(4) Gegen eine selbständige Zweiganstal i können 
Klagen, die auf ihren Geschäftsbetr ieb Bezug haben, 
bei dem für den Sitz der Zweiganstal t zuständigen 
Gericht e rhoben werden. 

(5) F ü r E rk l ä rungen an die Landeszen t ra lbank 
genügt die Abgabe gegenüber e inem V e r t r e t u n g s 
berecht igten. 

§ 5 
(1) Bei der Landeszen t ra lbank und ihren Zweig 

ans ta l ten können vom Präs identen U r k u n d s b e a m t e 
bestell t werden : diese müssen die Befähigung z u m 
Richteramt besitzen. Sie führen ein amtliches Siegel. 

(2) Die Urkundsbeamten können in Angelegen
hei ten der Landeszen t ra lbank alle Amtsgeschäfte 
eines Notars w a h r n e h m e n . Die Befugnis, die L a n d e s 
zen t ra lbank zu ver t re ten , k a n n durch die Bescheini
gung eines Urkundsbeamten der Landeszen t ra lbank 
nachgewiesen werden . 

§ 6 
(1) Die Gehäl ter . Ruhegehä l te r und Hinterblie

benenbezüge de r Mitgl ieder des Vors tandes w e r d e n 
durch Ver t rag mit der Landeszen t ra lbank , v e r t r e t e n 
durch den Verwal tungs ra t , geregelt . Der V e r t r a g mi t 
d e m Präs iden ten u n d seinem Ste l lve r t re te r bedarf 
der Genehmigung des Minis te rpräs identen . 

(2) Die Rechtsverhäl tn isse der Beamten . Angeste l l 
ten und Arbei ter d e r Landeszen t r a lbank w e r d e n 
durch eine vom Vors tand mit Genehmigung des V e r 
wa l tungs ra t s zu e r lassende Sa tzung geregelt . 
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0) Die gesamte Geschäftsführung der Lendes-

aentralbank wird durch den Verwaltungsrat über
wacht. Er hat die Grundsätze für die Erfüllung der 
Aufgaben der Landeszentralbank festzulegen. Da
bei soll er sich an die Empfehlungen des Banken
rats (5 8) halten. 

(2) Der Verwaltungsrat besteht aus neun Mitglie
dern. Von diesen wird der Vorsitzende vom Mini
sterpräsidenten auf Vorschlag des Finanzministers 
ernannt. Stellvertretender Vorsitzender ist der Präsi
dent der Landeszentralbank. Ferner gehören dem 
Verwaltungsrat an: der Leiter der Bankaufsichts
behörde, je ein vom zuständigen Fachminister zu er
nennender Vertreter der Landwirtschaft, der ge
werblichen Wirtschaft und der Arbeiter- und An
gestelltenschaft. Je ein Mitglied wird von den An
teilseignern aus den Kreisen der öffentlich-recht
lichen, der genossenschaftlichen und der privaten 
Kreditinstitute gewählt; das_Wahlverfahren wird in 
den Durchführungs-Bestimmungen geregelt. 

(3) Die Amtsdauer der Mitglieder mit Ausnahme 
des stellvertretenden Vorsitzenden beträgt in der 
ersten Amtsperiode ein Jahr; für die folgenden 
Amtsperioden kann durch die Satzung eine Amts
dauer bis zu drei Jahren festgesetzt werden. Wieder
holte Berufung ist zulässig. 

(4) Der Verwaltungsrat faßt seine Beschlüsse mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen; bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vor
sitzenden. Zur Beschlußfähigkeit ist die Anwesen
heit von mindestens der Hälfte der Mitglieder er
forderlich. 

§8 
(1) Der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen 

Landeszentralbanken dient ein Bankenrat. Ihm ob
liegt es, Empfehlungen für die einheitliche Fest
setzung der Diskont- und Zinssätze (§ 14 Abs. 2), der 
Mindestreservesätze (§ 15 Abs. 2), der Grundsätze 
der Offenmarktpolitik (§ 14 Abs. 1, Ziffer 3) sowie 
für die Gestaltung des Überweisungs- und Scheck
verkehrs, insbesondere auch für die Regelung des 
Zahlungsverkehrs mit anderen deutschen Ländern 
und nach Wiederherstellung des Zahlungsverkehrs 
mit dem Ausland für diesen zu beschließen. 

(2) Vom Lande Bayern gehören dem Bankenrat 
der Präsident der Landeszentralbank, der Leiter der 
Bankaufsichtsbehörde und ein vom Verwaltungsrat 
aus seiner Mitte zu bestimmendes Mitglied an. Er 
faßt seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Im Falle der Verhinderung 
eines Mitgliedes ist Stellvertretung zulässig. 

§ 9 
(1) Die Mitglieder des Vorstandes und des Ver

waltungsrats sowie sämtliche im Dienst der Landes
zentralbank tätigen Personen sind verpflichtet, über 
alle zu ihrer Kenntnis gelangenden Angelegenheiten 
und Einrichtungen der Landeszentralbank, insbe
sondere über alle Geschäfte der Bank und über den 
Umfang gewährter Kredite, Schweigen zu beobach
ten, auch nachdem die Zugehörigkeit zur Landes
zentralbank beendet ist. 

(2) Sie dürfen ohne Genehmigung der Bankauf
sichtsbehörde über solche Angelegenheiten vor Ge
richt nicht aussagen. Die Genehmigung, vor Gericht 
auszusagen, darf nur versagt werden, wenn die Aus
sage das öffentliche Wohl oder die Erfüllung öffent
licher Aufgaben gefährden oder erheblich erschwe
ren würde. Die Entscheidung der Bankaufsichtsbe
hörde unterliegt der Nachprüfung seitens des die 
Verhandlung führenden Gerichts. Sollte sich hierbei 
ergeben, daß die Genehmigung ohne stichhaltigen 
Grund verweigert worden ist. so darf das Gericht 
die Aussage auch ohne das Vorliegen einer solchen 
erzwingen. 

IV. Staatsaufs icht . 
§ 10 

Die Landeszentralbank untersteht der staatlichen 
Aufsicht. Diese wird durch die Bankaufsichtsbehörde 
ausgeübt. 

V. Grundkapital. 
«5 1 1 

(1) Das Grundkapital der Landeszentralbank be
trägt fünfzig Millionen Reichsmark. Es wird durch 
Anteilscheine verbrieft. 

(2) Das Grundkapital wird zunächst durch eine 
Kapitaleinlage des Landes Bayern aufgebracht. Die 
aus dieser Kapitaleinlage sich ergebenden Rechte des 
Landes werden vom Finanzminister wahrgenommen. 

(3) Der Finanzminister hat innerhalb zweier Jahre 
im Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat die An
teilscheine an die zur Haltung von Mindestreserve
guthaben (§ 15 Abs. 2) verpflichteten Kreditinstitute 
zu veräußern. Hierbei sind die.ölfentlich-re.cht)iehen, 
die genossenschaftlichen und die privaten Kredit
institute gleichmäßig zu beteiligen; die Einzelheilen 
werden durch die Satzung geregelt. 

VI . J a h r e s a b s c h l u ß u n d G e w i n n v e r t e i l u n g . 
§ 12 

(1) Der Jahresabschluß ist vom Vorstand inner
halb der ersten drei Monate nach Ablauf des Ge
schäftsjahres aufzustellen. Seine Feststellung bedarf 
der Genehmigung des Verwaltungsrats. 

(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
§ 13 

(1) Der jährliche Reingewinn ist solange einer ge
setzlichen Rücklage zuzuführen, bis diese ein Zehntel 
des Grundkapitals beträgt. 

(2) Hat die gesetzliche Rücklage die in Absatz 1 
vorgesehene Höhe erreicht, so ist ein Fünftel des 
Reingewinns so lange der gesetzlichen Rücklage zu
zuführen, bis diese ein Zehntel der Gesamtverbind
lichkeiten, mindestens aber die Höhe des Grund
kapitals ausmacht. Aus der Hälfte des verbleibenden 
Reingewinns erhalten die Anteilseigner nach näherer 
Festsetzung des Verwaltungsrats einen Gewinnanteil 
von höchstens 4 v. H. des Grundkapitals. Der hiex'-
nach nicht verteilte Gewinn fällt, soweit er nicht 
durch Beschluß des Verwaltungsrats mit Genehmi
gung des Finanzministers zur Bildung freier Rück
lagen verwendet wird, dem Lande Bayern zu. 

(3) Die gesetzliche Rücklage darf nur zum Aus
gleich von Weitminderungen und zur Deckung von 
sonstigen Verlusten verwandt werden. Der Verwen
dung der gesetzlichen Rücklage steht nicht entgegen, 
daß freie, zum Ausgleich von Wertminderungen und 
zur Deckung von sonstigen Verlusten bestimmte 
Rücklagen vorhanden sind. 

VII . Geschäf tskre is . 
§ 14-

(1) Die Landeszcntralbank ist befugt, mit Kredit
instituten und öffentlichen Verwaltungen folgende 
Aktivgeschäfte zu betreiben: 
1. Wechsel und Schecks zu kaufen und zu verkaufen, 

aus denen drei als zahlungsfähig bekannte Ver
pflichtete haften. Die Wechsel müssen, vom Tage 
des Ankaufs an gerechnet, innerhalb von sechs 
Monaten fällig sein; sie sollen gute Handelswech
sel sein. .Von dem Erfordernis der dritten Unter
schrift kann abgesehen werden, wenn durch eine 
Nebensicherheit; oder in sonstiger Weise die Sicher
heit des Wechsels oder Schecks gewährleistet ist; 

2. vom Deutschen Reich oder von deutschen Ländern 
begebene Schatzwechsel, welche vom Tage des 
Ankaufs an gerechnet innerhalb von sechs Mo
naten fällig sind, zu kaufen und zu verkaufen. 
Der Verwaltungsrat kann einen Höchstbetrag, bis 
zu dem die Landeszentralbank auf Grund dieser 
Vorschrift Schatzwechsel in ihrem Bestand haben 
und gemäß Ziffer 5 c beleihen darf, festsetzen; 
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3. zur Regelung des Ge ldmark t s zum» amtlichen 
Börsenhandel zugelassene festverzinsliche Wer t 
papiere (Anleihen des Staates und sonstiger öf
fentlicher Körperschaften, Pfandbriefe und K o m 
munalobl igat ionen) a m offenen Markt zu kaufen 
und zu vorkauten , wobei die hierfür in Frage 
kommenden Papiere vom Verwal tungsra t nach 
Anhören des Vorstands best immt werden; 

4. vorbehalt l ich entgegenstehender gesetzlicher Be
s t immungen Gold und Devisen zu kaufen und zu 
verkaufen; 

I . verzinsliche Dar lehen gegen Pfänder (Lombard-
kredite) auf nicht länger als sechs Monate zu ge
währen , und zwar 
a) vorbehalt l ich entgegenstehender gesetzlicher 

Bes t immungen gegen Gold bis zur Höhe des 
amtlichen Ankaufspreises, 

b) gegen Wechsel, die den Erfordernissen der 
Ziff. 1 entsprechen, zu höchstens neun Z e h n 
teln ihres Nennbetrags , 

c) gegen vom Deutschen Reich oder von deut 
schen Ländern begebene Schatzwechsel, welche 
den Erfordernissen der Ziff. 2 entsprechen, zu 
höchstens neun Zehnteln ihres Nennbetrages , 

d) gegen in der Satzung bezeichnete festverzins
liche Wertpapiere und Schuldbuchforderungen, 
sowie gegen Schalzanweisungen des Deutschen 
Reiches oder eines deutschen Landes, die. vom 
Tage der Beleihung gerechnet, innerhalb eines 
J a h r e s fällig sind, zu höchstens drei Vierteln 
ihres Kurswer tes . Besteht für Werte dieser 
Art kein Börsenkurs , so setzt der Vorstand den 
e iner Bcleihung zugrunde zu legenden Wert 
nach der bes tehenden Verwertungsmöglichkei t 
fest. 

Wenn der Schuldner eines im Lombardve rkeh r 
gewähr ten Dar lehens im Verzug ist, ist die L a n 
deszent ra lbank berechtigt, ohne gerichtliche E r 
mächt igung oder Mi twi rkung das Pfand durch 
einen ihrer Beamten oder durch einen zu Ver
s teigerungen befugten Beamten öffentlich ve r 
kaufen oder, wenn der verpfändete Gegenstand 
einen Börsen- oder Mark tpre i s hat , den Verkauf 
auch nichtöffentlich durch einen dieser Beamten 
oder einen Handelsmakler zui*i laufenden Preis 
bewirken zu lassen und sich aus dem Erlös für 
Kosten, Zinsen und Kapi ta l , bezahlt zu machen. 
Dieses Recht behäl t die Landeszent ra lbank auch 
gegenüber ande ren Gläubigern und gegenüber 
der Konkursmasse des Schuldners; 

6 dem Staat und. mit Genehmigung des F inanz-
ministers , der Eisenbahn- und Pos tve rwal tung 
sowie sonstigen Körperschaften des öffentlichen 
Rechts gemäß § 2 Ziffer 3 Kredi te zur Ü b e r b r ü k -
kung eines zeitweiligen Kassenfehlbetrags zu ge
währen . Diese Kassenkredi te dürfen insgesamt 
nicht m e h r als ein Fünftel des Gesamtbe t rags der 
Einlagen ausmachen. 

(2) Die für die vorgenannten Geschäfte anzuwen
denden Diskont- und Zinssätze und sonstigen En t 
gelte werden vom Verwal tungsra t festgesetzt u n d 
vom Vorstand veröffentlicht. 

\ § 15 
(1) Die Landeszen t ra lbank 1st befugt, von j eder 

m a n n unverzinsl iche Gelder im Giroverkehr oder als 
Einlage anzunehmen . 

(2) Kredi t ins t i tu te , die ihren Sitz oder ihre Nieder
lassung innerha lb des Landes haben, sind verpflich
tet, bei der Landeszen t ra lbank Mindestguthaben, die 
in einem festen Verhäl tnis zu ihren fremden Gel
d e r n stehen, als Reserve zu unterha l ten . Die Höhe 
der Reservesätze und die Ar t der Reservehal tung 
wird vom Verwal tungsra t festgesetzt. Dabei können 
für die verschiedenen Ar ten von Kred i t ins t i tu ten 
u n d die verschiedenen Fo rmen von Einlagen v e r 
schiedene Sätze festgesetzt werden . 

£ )6 
(1) Die Landeszen t ra lbank dient als zentra le A b 

rechnungsstel le für den Uberweisungs- und Scheck
einzugsverkehr zwischen den Kredi t ins t i tu ten de* 
Landes . Sie steht mit den Zen t ra lbanken und son
stigen geeigneten Ins t i tu ten der übr igen deutschen 
Länder in unmi t t e lba rem Verrechnungsverkehr und 
pflegt vorbehalt l ich en tgegens tehender gesetzlicher 
Bes t immungen den Zah lungsverkehr mi t dem Aus
land. 

(2) Der Verwal tungsra t kann Anordnungen übe* 
die Organisat ion und die Durchführung des Uber 
weisungs- und Scheckverkehrs innerhalb des L a n 
des und mit anderen deutschen Lände rn erlassen. 

8 17 
(1) Die Landeszen t ra lbank kann für Kredi t ins t i 

tu te und öffentliche Verwal tungen Wertgegenstände, 
insbesondere Wertpapiere , in V e r w a h r u n g und Ver 
wa l tung nehmen. 

(2) Sie kann die Aufgaben einer Wer tpap ie r 
sammelbank übernehmen und in dieser Eigenschaft 
insbesondere den Wer tpap ie r -Überweisungsverkehr 
pflegen. Zu diesem Zweck kann sie Vere inbarungen 
mit anderen Wer tpap ie r sammelbanken treffen. 

(3) Die Ausübung des St immrechtes aus den von 
ihr verwal te ten Wertpapieren ist der L a n d e s z e n ü a l -
bank untersagt . 

5 18 
(1) Versieht die Landeszent ra lbank einen auf sie 

gezogenen Scheck mit e inem Bestä t igungsvermerk , 
so wird sie dadurch dem Inhabe r zur Einlösung 
verpflichtet; für die Einlösung haftet sie auch dem 
Aussteller und den Indossanten. 

(2) Die Landeszent ra lbank ist nur nach vorher iger 
Deckung befugt, Schecks mit einem Bestä t igungs
v e r m e r k zu versehen. , 

(3) Die Einlösung des bestät igten Schecks darf 
auch dann nicht verweiger t werden, wenn inzwi
schen über das Vermögen des Avisstellers der K o n 
ku r s eröffnet wurde . 

(4) Die Verpflichtung aus der Bestät igung erlischt, 
wenn der Scheck nicht binnen eines Monats nach der 
Ausstel lung zur Zahlung vorgelegt wird. Auf den 
Nachweis der Vorlegung finden die Vorschriften des 
Art. 40 des Scheckgesetzes Anwendung . 

(5) Der Anspruch aus der Bestät igung ver jähr t in 
zwei J a h r e n vom Ablauf der Vorlegungsfrist an. 

(6) Auf die gerichtliche Gel tendmachung von A n 
sprüchen auf Grund der Bestät igung finden die für 
Wechselsachen geltenden Zus tändigkei t s - und Ver
fahrensvorschrif ten entsprechende Anwendung . 

(7) Die Bestät igung begründet nicht die Verpflich
tung zur Entr ichtung einer Steuer oder Abgabe. 

§ 19 
Andere Geschäfte als die in den §§ 14—18 zuge

lassenen soll die Landeszent ra lbank n u r für f remde 
Rechnung nach vorher iger Deckung oder für die 
Zwecke des eigenen Betr iebes und der Be t r i ebs 
angehörigen oder zur Durchführung und Abwick
lung zugelassener Geschäfte vornehmen. — 

VIII. Monatsausweis. 
§ 20 

(1) Die Landeszen t ra lbank hat den S tand ih re r 
Vermögenswer te und Verbindlichkei ten rege lmäßig 
nach d e m Stande vom Monatsende zu veröffent -

, liehen. 
(2) Die Veröffentlichung m u ß angeben: 
L auf Seiten der Vermögenswer te : 

den Bestand an : 
Reichsbanknoten, 
Rentenbankscheinen , 
deutseben Scheidemünzen, 
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Besatzungsgeld, 
Postscheckguthaben, 
Guthaben bei andere« Landesientralbanken 
und bei deutschen Kreditinstituten außerhalb 
des Landes, 

;v Schatzwechseln und kurssfristigenSchatzanwei-
sungen des Reichs, 
Schatzwechseln und kurzfristigen Sehatzaawei-
sungen der Länder, 
sonstigen Wechseln und Schecks, 
am offenen Markt gekauften Wertpapieren, 
sonstigen Wertpapieren, 
Kassenkrediten 
a) an die Landesregierung, 
b) an die Post- und Eisenbahnverwattung, 
c) an sonstige öffentliche Stellen. 

V Lombardforderungen, 
Gold (Münzen und Barren), 
freiverfügbaren Forderungen gegen das Aus
land, 
beschränk! verfügbaren Forderungen gegen 
das Ausland, 
sonstigen Vermögenswerten; 

t. auf Seiten der Verbindlichkeiten/ 
das Grundkapital, 
die Rücklagen und Rückstellunge«, 
die Einlagen: 

von Kreditinstituten de* Lande» 
a) Mindestguthaben, 
b) freie Guthaben, 

von Kreditinstituten In anderen deutschen 
Ländern, 

von öffentlichen Verwaltungen, 
von sonstigen inländischen Einlegeen, 
von ausländischen Einlegern, 

die sonstigen Verbindlichkeiten, 

(8) Außerdem sind die aus weiterbegebeneri. im 
Inland zahlbaren Wechseln entstandenen bedingten 
Verbindlichkeiten ersichtlich zu machen 

IX. S t i a f b e s t i m m u n g . 
§ 21 

(*) Die Mitglieder des Vorstands werden mit Ge
fängnis und mit Geldstrafe bis zu 100 000 RM oder 
mit einer dieser Strafen bestraft, wenn sie in den 
in § 2 0 vorgeschriebenen Veröffentlichungen der 
Monatsausweise und im Jahresabschluß den Stand 
der Verhältnisse der Landeszehtralbank vorsätzlich 
unwahr darstellen oder verschleiern. 

(2) Die Strafverfolgung tritt auf Antrag der Bank
aufsichtsbehörde ein. 

X. Schluß- und Übergangsbestimmungen, 
§ 22 

Die Satzung der Landeszentralbank wird vom Ver
waltungsrat erlassen. Sie bedarf der Genehmigung 
der Bankaufsichtsbehörde. 

§ 23 
(t) Die Landeszentralbank hat die Stellung einer 

Landesbehörde. 

(2) Die Vorschriften über die Haftung des Staates 
Mr seine Beamten gelten sinngemäß für die Landes-
«entralbank. 

§ 24 
Pur die öffentlichen Bekanntmachungen der Lan

deszentralbank genügt die einmalige Eirirückung in 
das der Landesregierung für öffentliche Bekannt
machungen dienende Anzeigenblatt. Die Bekannt
machung gill mit dem Tage der Ausgabe des An
zeigenblatts als bewirkt. 

§ 25 
Die Landeszentralbank genießt i« Bau-. Woh-

nungs- und Mietangelegenbeiten die gleichen Ver
günstigungen wie da» Land Bayern. 

§ 26 
(V) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes treten 

unbeschadet der späteren Vermögensauseinander
setzung mit der Deutschen Reichsbank folgfende 
Rechtswirkungen ein: 
1. Die innerhalb des Landes befindlichen Grund

stücke und Betriebseinrichtungen der Deutschen 
Reichsbank gehen vorbehaltlich der Genehmigung 
der amerikanischen Militärregierung auf die Lan
deszentralbank über; für die dadurch bedingte 
Berichtigung der Grundbücher wird eine Gebühr 
nicht erhoben. In bestehende Mietverträge tritt 
die Landeszentralbank ein. 

2. Die Landeszentralbank ist berechtigt, die sonsti
gen im Lande befindlichen Vermögenswerte^der 
Deutschen Reichsbank und deren Bestände an 
eigenen Noten vorbehaltlich der Genehmigung der 
amerikanischen Militärregierung zu übernehmen, 

3. Die Landeszentralbank ist ermächtigt, bank
geschäftliche Verbindlichkeiten, die in den Büchern 
der im Lande Bayern befindlichen Reichsbank
anstalten geführt werden, zu übernehmen. 

4. Die Landeszentralbank kann in die Rechte und 
Pflichten der Deutschen Reichsbank hinsichtlich 
der Dienstverhältnisse der innerhalb des Landes 
tätigen Beamten, Angestellten und Arbeiter der 
Deutschen Reichsbank nach Maßgabe der ein
schlägigen landesgesetzlichen Bestimmungen ein
treten. 

5. Die Landeszentralbank ist berechtigt, den inner
halb des Landes wohnhaften Versorgungsberech
tigten der Deutschen Reichsbank und den nicht in 
den Dienst der Landeszentralbank übernommenen 
Beamten und Angestellten der Deutschen Reichs
bank nach Maßgabe der einschlägigen landes
gesetzlichen Bestimmungen Ruhegehälter und 
Hinterbliebenenbezüge zu gewähren. 
(2) In bezug auf alle übrigen Rechtsverhältnisse 

ist die Landeszentralbank nicht Rechtsnachfolgerin 
der Deutschen Reichsbank. 

(3) Zur Durchführung dieser Bestimmungen stellt 
der Verwaltungsrat der Landeszentralbank Richt
linien auf, die der Genehmigung des Finanzministers 
bedürfen. 

§ 27 
Die Mitwirkung der Landeszentralbank bei der 

Dezentralisierung des sonstigen Bank- und Kredit
wesens wird durch besonderes Gesetz geregelt. 

§ 28 
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1947 in Kraft, 
(2) Die zur Durchführung des Gesetzes erforder

lichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften erläßt 
der Finanzminister. 

M ü n c h e n , den 27. November 1946. 
Der Bayerische Ministerpräsident 

gez. Dr. Wilhelm H o e g n e r , 

I n h a l t : 
©eseU Nr. 50 vom 27. November 1946 über die Errichtung der Landeszentralbank von Bayern Seit« 389 

rf,.-,, , . .„,„ _„. ,„ . Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt 
iwnausgeaec una SohrärUeitung: Presseamt dar Bayerischen Staatskanzlel, Müncnen, Prinsregentenstea«« * 

Drude: Hermann Vitatowite *• Co., Mü, 15, Bayovstr. STI5». 


